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Name Vorname Geb.-Name Kreis

Wohnort Straße Beruf

Schulausbildung Berufsausbildung

Lfd. Nr.

Ausweis

Führerschein

Arbeitsverhältnisse

Mehrfachbeschäftigung bei

Religion

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Sozialvers.-Ausweis vorgelegt am

Sozialversicherungsnummer

Die Richtigkeit der umseitigen
Lohnzahlung wird bestätigt
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XII

Bescheinigung über die Meldung(en) zur
Sozialversicherung /
Durchschriften der Meldung(en) erhalten

Urlaubsberechnung
Tage

Grundurlaub

Zusatzurlaub f. Jahre Betriebszugehörigkeit

Zusatzurlaub für Schwerbehinderte

Sonderurlaub

Resturlaub aus dem Jahre

Gesamt
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Renten

Wehrdienst

Krankheiten
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Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

U K F S
Urlaubstage

erhalten       Rest

Krank-
tage

Sons-
tige

Fehltage

Urheberrechtlich geschützt
Best.- Nr. 7 2009 2 (01/06)
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Lohnsteuerkarte Arbeitsverhältnis Sozialversicherung Vermögenswirksame Leistung
Finanzamt:

Gemeinde: Gemeindeschlüssel:

Steuer-
klasse

Kinderfreibetrag Kirchensteuerabzug eingetragener Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag Geltungsdauer

jährlich mtl./wöchentl./tägl. von bis

Eintritt: Austritt:

beschäftigt als:

Urlaub:

Bank:

Konto-Nr.:

BLZ:

Soz.vers.-Ausweis vorgelegt am:

Sozialvers.-Nr.:

Krankenkasse:

Mitgl.-Nr.: Beitr.gruppe:

Vers.frei wegen:

Arbeitgeber freiw.:

Arbeitgeber tarifl.:

Eigenleistung

Summe:

Institut:

Nr.:

Vertragsabschluss am:

LEISTUNG ARBEITSENTGELT GESETZLICHE ABZÜGE SONST. ABZÜGE

Tag der
Lohn-

zahlung

Zeitraum
20
Monat

Arbeits-
zeit

Sach-
bezüge

Stun-
den-
lohn

Brutto-
lohn

abzüglich
steuerfreie
Bezüge,

soweit im
Bruttolohn
enthalten

Steuer-
pflichtig

Lohn-
steuer

Solida-
ritätszu-
schlag

Sozial-
vers.-

pflichtig

Kirchensteuer Sozialversicherung VL

von      bis
Std.

Tage
Über-
std. “ “ “ “ “ “ ““ ““ “ “ “ “ “ “ “ “

ev. rk. KV PV RV AV

Lohn-Vereinbarung

Tarif:

Grundlohn:

Auszahlungs-

betrag
Sonstige Eintragungen
s. umseitige Erläuterungen

➀
„F“, steuerfrei
gezahlte Ver-
pflegungszu-

schüsse sowie
Vergütungen für
doppelte Haus-
haltsführung

➁

Pauschal 
besteuerte

Fahrtkosten-
zuschüsse

➂
„B“, „S“ und
steuerfreie
Beiträge an
Pensions-

kasse/-fonds

➃

Fiktiventgelt
bei 

Kug/WAG

➄

Lohnersatzl.
oder „U“

Nach- oder Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate (a)
Ermäßigt besteuerte Entschädigungen (b)

Art
(a) oder (b)

Tag der
Zahlung

Zeitraum

von        bis

Betrag

2

Lohnsteuer

“

Solidaritäts-
zuschlag

“

Kirchensteuer

ev. “ rk.

Lohnsteuer-
Jahresausgleich

Jahresbeträge

Steuer lt. Jahrestabelle

Erstattungsbetrag

Steuerpflichtiger
Arbeitslohn

2

Solidaritäts-
zuschlag

2

Lohn-
steuer

2

Kirchen-
steuer

2

Erläuterungen zu den sonstigen Eintragungen
Einzutragen sind:
➀ Bei steuerfreier (unentgeltlicher oder verbilligter) Sammelbeförderung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ein „F“ und die Summe der steuerfrei ge-

zahlten Verpflegungszuschüsse für Dienstreisen, Einsatzwechseltätigkeit sowie Fahrtätigkeit und der steuerfreien Vergütungen für doppelte
Haushaltsführung.

➁ Pauschal besteuerte Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.
➂ Bei Anwendung der Besonderen Lohnsteuertabelle ein „B“, ein „S“, wenn bei Zahlung eines sonstigen Bezugs der Jahresarbeitslohn ohne Vorlage der

Lohnsteuerbescheinigung des früheren Dienstverhältnisses ermittelt wurde, sowie die nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei gezahlten Beiträge an eine
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds.

➃ Das bei Kurzarbeitergeld (Kug) oder Winterausfallgeld (WAG) für die Beitragsberechnung anzusetzende Fiktiventgelt (80 % des Unterschiedsbetrags 
zwischen Soll- und Istentgelt).

➄ a) Die ausgezahlten Beträge des Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeldes, Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung
nach dem Infektionsschutzgesetz und Aufstockungsbeträge nach dem Altersteilzeitgesetz.

b) Ein „U“ für jeden zusammenhängenden Zeitraum von mehr als 5 Tagen, in dem der Lohnanspruch im Wesentlichen entfallen ist und keine 
unter a) aufgeführten Leistungen gezahlt werden.

Vermerk
Lohnkonto abgeschlossen, Lohnsteuerkarte ausgefüllt und ausgehändigt am 

Summe

Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte aus vorangeg. Dienstverh.

Jahresbeträge

Muster
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